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Satzung

Heimatfreunde Weibern e.V.

{. Name, Sitz
1.1. Der Verein führt den Namen ,,Heimatfreunde weibern e.V.*
1'2' Der Sitz des Vereins ist in 56745 Weibern. Der Verein gründet sich aus der seit

2006 bestehenden Arbeitsgruppe unter dem Namen ,,Heimatfreunde Weibem,.

2. Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins
2'1' Der verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im

Sinne des Abschnitts ,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er ist
selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2'2' zweck des Vereins ist die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde.
2.3. Der satzungszweck wird insbesondere venryirklicht durch:

öffenfliche Vorträge, Erstellen von Broschüren und Büchern

Familiengeschichte

mit Vorträgen, Publikationen und sonstigen Projekten näherzubringen.

2'4' Der verein soll nach der Gründung in das vereinsregister eingetragen werden.
2'5' Die Gemeinnützigkeit des vereins soll beim zuständigen Finanzamt beantragt

werden.

3. Geschäftsjah r, M ittelverwendu ng
3.1. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

3'2' Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke venryendet werden.
3'3' Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweckder Körperschaft fremd

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe vergütungen begünstigt werden.
3.4. Die Mitglieder erharten keine Zuwendungen aus Mittern des vereins.
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4. Mitgliedschaft
4.1. Vereinsmitglied kann jede natürliche person werden.
4'2' Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch den gesetzlichen Vertreter zu

stellen.

4'3' Die Aufnahme in den Verein erfolgt durch schriftlichen Aufnahmeantrag.
4'4' ln Ausnahmetällen kann der Aufnahmeantrag über ein Mitglied des Vereins

mündlich erfolgen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Das
Ergebnis der Entscheidung wird dem Antragsteller schrifflich oder mündlich
mitgeteilt.

4'5. Über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft entscheidet die Mitglieder-
versammlung.

4.6. Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte wie Mitglieder.

5. Beendigung der Mitgliedschaft
5' 1' Die Mitgtiedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung des

Vereins.

5'2' Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungs-
berechti gten Vorsta ndsmitg I ied.

5'3' Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind die
Verletzung satzungsmäßige Pflichten, strafrechtliche Verfehlungen oder Be1rags-
rückstände von mindestens einem Jahr.

5.4. Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung.
5'5. Dem Mitglied bleibt die Überprüfung, der Entscheidung der Mitglieder-

versammlung, durch die Anrufung eines ordentlichen Gerichtes vorbehalten.

6. Rechte und Pflichten der Mitglieder
6' 1' Die Mitglieder sind berechtigt alle Einrichtungen des Vereins nach Maßgabe der

Satzung zu nutzen und an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen.
6'2' Die Mitglieder sind verpflichtet den Bestimmungen der Satzung Folge zu leisten.
6'3' Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.



Seite 3 von S

7. Aufnahmegebühr und Mitgriedsbeiträge
7 '1 von den Mitgliedern kÖnnen Beiträge erhoben werden. Die Höhe der Beiträge, der

Sonderbeiträge, der Umlagen und der Aufnahmegebühren beschließt die
Mitg liederversammlu ng.

7 '2 Beiträge etc' werden im Voraus fällig und im Einzugsverfahren erhoben.
7'3 Ehrenmitglieder werden von der zahlungeinerAufnahmegebühr und der Zahlung

von Mitgliedsbeiträgen befreit.

8, Organe
8' 1' organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der vorstand.

9. Mitgliederversammlung
9' 1. oberstes organ des vereins ist die Mitgriederversammrung.
9'2. zu den Aufgaben der Mitgriederversammrung gehören:

9'3' Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten euartal, ist vom Vorstand eine
ordentliche Mitgliederversam mlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt
schriftlich unter Einhaltung einer Frist von zwei wochen und unter Angabe der
Tagesordnung.

9.4. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.
9'5' Die Mitgliederversammtung ist beschtussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller

Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunrähigkeit ist der Vorstand
verpflichtet, innerhatb von vier wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der
gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die zahl der
anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.
stimmenthartung und ungürtige stimmen werden nicht berücksichtigt.
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.
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9'6' Die Mitgliederversammtung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes, bei dessen
Abwesenheit von seinem stellvertreter und bei dessen verhinderung von einem
durch die M itgliederversamm tung zu wählenden versammtungsleiter geleitet.

9'7' Eine Satzungsänderung bedarf einer 213 Mehrheit der anwesenden
vereinsmitglieder. stimmenthaltung und ungültige stimmen werden nicht
berücksichtigt. stimmengreichheit bedeutet Abrehnung.

9'8' Zu Beginn der Versammlung ist ein §chriftführer zu wähten. über den Ablauf der
Mitgliederversammlung und die gefassten Beschtüsse ist ein protokoll zu fertigen
das vom Protokollführer und dem Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist.

9'9' Die Mitgliederversammlung beschließt in offenerAbstimmung mit der Mehrheit der
anwesenden Stimmberechtigten. Die Beschlüsse müssen in geheimer
Abstimmung erfolgen, wenn dies von mindestens 1/4 der anwesenden
Stim mberechtigten gefordert wird.

9' 10' Der vorstand hat eine außerordentliche Mitgtiederversammlung einzuberufen,
wenn es das lnteresse des Vereins erfordert oder wenn mindestens 1/3 der
Mitglieder dies schriftlich unterAngaben des Zwecks und der Gründe beantragt.
Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Frist von zweiWochen
und unter Angabe der Tagesordnung, Die Tagesordnung ist mit der Einladung
bekannt zu geben.

10. Vorstand
10' 1' Der vorstand besteht aus dem vorsitzenden, dem Stellvertretenden Vorsitzenden

und dem Schatzmeister

10'2' Nach § 26 BGB vertreten der vorsitzende und der Stellvertretende vorsitzende
den verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein vertretungs-
berechtigt.

10'3' Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier Jahren
gewählt' Der vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer vorstand gewählt ist_

10.4. Der vorsitzende beruft und reitet die sitzungen des vorstandes.
10'5' Der Vorstand ist beschlussrähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder

anwesend ist. Bei einer Beschtussfassung entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden.
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10'6' Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokoiliercfi. Das protokoll ist vom
Protokollführer sowie vom vorsitzenden, bei dessen verhinderung von seinem
stellvertreter oder einem anderen Mitglied des Vorstandes zu unterzeichnen.

11. Auflösung des vereins, Beendigung aus anderen
Gründen, wegfail steuerbegünstigter Zwecke

11'1'lm Falle derAuflÖsung des vereins sind dervorsitzende des Vorstandes und sein
stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitglieder-
versammlung keine anderen personen beruft.

1 1'2' Bei AuflÖsung oder Aufhebung des vereins oder bei wegfalt steuerbegünstigter
Zwecke tällt das VermÖgen des vereins an die ortsgemeinde weibern, zwecks

1 1'3' Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem verein die
Rechtstähigkeit entzogen wurde.

weibern, den 11 lo to"4?
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